
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses 

Bewertungsausschuss 

für die zahnärztlichen Leistungen 

Der Bewertungsausschuss für die zahnärztlichen Leistungen fasst in Umset

zung der am 30. Juli 2021 in Kraft getretenen Änderung der Richtlinie des Ge

meinsamen Bundesausschusses für eine ausreichende, zweckmäßige und wirt

schaftliche vertragszahnärztliche Versorgung (Behandlungsrichtlinie) und der 

damit erfolgten Aufnahme der Unterkieferprotrusionsschiene zur Behandlung 

der obstruktiven Schlafapnoe in die Versorgung den folgenden 

Beschluss: 

1. Die Überschrift zu Teil 2 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs für zahn

ärztliche Leistungen wird wie folgt gefasst:

Behandlungen von Verletzungen des Gesichtsschädels (Kieferbruch), Kieferge

lenkserkrankungen (Aufbissbehelfe) und obstruktiver Schlafapnoe (Unterkiefer

protrusionsschiene)

II. In BEMA-Teil 2 wird bei der Leistung nach Nr. 2 die folgende Abrechnungs

bestimmung aufgenommen:

Die Leistung nach Nr. 2 kann nicht für die Versorgung mit einer Unterkieferprotru

sionsschiene gemäß den BEMA-Nrn. UP1 bis UP6 abgerechnet werden.

III. In BEMA-Teil 2 wird Ziffer 3 der Leistung nach Nr. 7 wie folgt gefasst:

3. Die vorbereitenden Maßnahmen (Nr. 7 b) sind nur im Rahmen der Versorgung

mit Zahnersatz und Zahnkronen, der Behandlung von Verletzungen und Er

krankungen des Gesichtsschädels und bei Unterkieferprotrusionsschienen ab

rechnungsfähig.

IV. In BEMA-Teil 2 werden hinter der Leistung nach Nr. K9 die folgenden

Leistungen eingefügt:
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